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Aktenzeichen 

bei Antwort bitte angeben 

49.2.3.2.5-628/14  

 
 

Frau Schulte-Zurhausen 

Telefon 0211 38424-65 

Fax 0211 38424-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dienstgebäude und Lieferan-

schrift: 

Kavalleriestraße 2 - 4  

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 38424-0 

Telefax 0211 38424-10 

poststelle@ldi.nrw.de 

www. ldi.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahnlinien 704, 709, 719 

Haltestelle Poststraße 

Landesbeauftragte r  
für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Nordrhein-Westfalen 

 
Stadt Lüdenscheid 
Fachdienst Rat und Bürgermeister 
z.H. Frau Noack 
Rathausplatz 2 
58507 Lüdenscheid 
 
 
 
██████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████████
Jobcenter Märkischer Kreis 2005-2013  
 
Ihre E-Mail vom 29.03.2014 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Noack, 
 
███████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████
leitet haben. Aufgrund meines Auskunftsersuchens vom 19.03.2014 
wollen Sie dem Antragsteller nun einen formellen Ablehnungsbescheid 
erteilen.       
 
Leider liegt mir von Ihnen bisher keine Stellungnahme zu meinem Aus-
kunftsersuchen vor, insbesondere zu dem Aspekt, ob die beantragten 
Informationen bei Ihrer öffentlichen Stelle vorhanden sind. Aus informa-
tionsfreiheitsrechtlichen Gründen ist es unerheblich, wer für Bearbeitung 
der vom Antragsteller begehrten Informationen zuständig ist. Maßgeb-
lich ist allein, ob die Informationen tatsächlich bei der beantragten öf-
fentlichen Stelle vorhanden  sind. Dies hatte ich bereits in meinem 
Schreiben vom 19.03.2014 erläutert.  
 
Ich bitte daher dem Antragsteller mitzuteilen, ob die von ihm begehrten 
Informationen bei Ihrer Stelle vorliegen und empfehle, die Informationen 
nach den Regelungen des IFG NRW zugänglich zu machen. Bitte teilen 
sie mir das Ergebnis Ihrer Prüfung mit.    
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Landesbeauftragter  
für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Nordrhein-Westfalen 

 
Ich habe dem Antragsteller erneut eine Kopie meines Schreibens zur 
Information übersandt. Ferner beabsichtige ich ihm eine Kopie Ihrer 
Stellungnahme zur Kenntnis zu übersenden; sollten gegen diese Vorge-
hensweise Bedenken bestehen, bitte ich Sie, diese mitzuteilen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
▍
█████████████


